
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/6/15 4Ob26/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1976

Norm

ABGB §914 IIIb

ABGB §915

Rechtssatz

Die Vereinbarung, daß der Urlaubsanspruch bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses zu konsumieren ist und er

ansonsten verfällt, bedeutet im Zweifel nicht, daß der Dienstnehmer auch das Risiko einer unverschuldeten

Unmöglichkeit, den Urlaub in natura zu konsumieren, übernommen hat. Dem Dienstnehmer steht daher für diesen

Fall ein Anspruch auf Urlaubsentschädigung in Geld zu.
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